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§ 9 Stmk. SLFS

Stmk. SLFS - Steiermarkisches land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

Die Zahl der Schuler in einer Klasse darf 30 nicht Uberschreiten. Wenn die Einhaltung dieser Klassenschulerzahl aus
nicht behebbaren personellen und rdumlichen Grinden undurchfiihrbar ist, kann die Klassenschulerzahl in der ersten
Klasse nach einem Beschluss der Klassenkonferenz voribergehend auf 38, sonst auf 36, erhéht werden. Ob diese
Voraussetzung gegeben ist, hat die Schulbehérde nach Anhdrung des Schulleiters festzustellen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 104/2020

In Kraft seit 01.09.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=104/2020&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 9 Stmk. SLFS
	Stmk. SLFS - Steiermärkisches land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz


